
Gemeinde Marienheide 
Der Bürgermeister 
Fachbereich  III-60   Bauverwaltung 

0158/04 
 

Drucksache Nr. 
kr/yk öffentlich 
 

 

Beschlussvorlage 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
Behandlung von Bauanträgen und Bauvoranfragen; 
Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung für die Errichtung eines Geräteschuppens auf dem 
Grundstück Gemarkung Marienheide, Flur 6, Flurstück 1416 in Marienheide, Neuenhaus 
 
 
 
Beratungsfolge: Abstimmungsergebnis Sitzungs- 
 einst. Enth. Gegen. termin 
Bau- und Planungsausschuss    09.09.04 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  Nein   
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Das o.g. Grundstück liegt im Außenbereich und ist mit einem bauaufsichtlich genehmigten 
Wohnhaus und einem Carport bebaut.  
 
Es ist geplant, an das im Jahre 2000 genehmigte Carport einen Geräteschuppen zur Lagerung von 
Werkzeug, Geräten und Maschinen anzubauen, in einer Größe von ca. 17,85 m³ umbauten Raum. 
Bauplanungsrechtlich ist der Geräteraum als Nebenanlage zu dem unter Bauschein-Nummer 
600/54 genehmigten Wohnhaus auf dem vg. Grundstück zulässig. 
 
Verwaltungsseitig wird empfohlen, das Einvernehmen zu erteilen. 
 
Anlage 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Das Einvernehmen gem. § 36 BauGB wird erteilt. 
 
 
Im Auftrag 
 
 
Armin Hombitzer 
 

Marienheide, 07.Sep.2004

 


